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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
von Thuefol 
 
 
§1 Geltungsbereich 
 
(1) Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für unsere sämtlichen Verträge, 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, sofern sie nicht mit unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung geändert oder ausgeschlossen werden. Sie gelten insbesondere auch dann, wenn wir in 
Kenntnis abweichender Bedingungen unseres Vertragspartners die Lieferung/Leistung vorbehaltlos 
ausführen. Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners gelten nur dann, wenn wir sie 
schriftlich bestätigen. 

(2) Unsere Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Verträge, Lieferungen und Leistungen, auch 
wenn ihr Text unserem Vertragspartner nicht erneut mit unserem Angebot oder unserer 
Auftragsbestätigung zugesandt wird. 

(3) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne 
der §§ 14, 310 Abs. 1 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen. 
 
 
§2 Angebot, Bestellung und Vertragsschluss 
 
(1) Unsere Angebote sind unverbindlich. Verträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch 
unsere schriftliche Bestätigung oder durch unsere Lieferung/Leistung verbindlich. 

(2) Sämtliche bei oder nach Vertragsabschluss getroffenen Vereinbarungen zwischen uns und unserem 
Vertragspartner sind schriftlich niederzulegen. 

(3) Soweit in den vorliegenden Bedingungen Schriftform vorgesehen ist, wird sie auch dadurch 
gewahrt, dass entsprechende Erklärungen per Telefax oder E-Mail übermittelt werden. 
Bestellungen oder Auftragsbestätigungen per E-Mail sind auch ohne Unterschrift verbindlich. Eine 
stillschweigende Annahme von Bestellungen ist ausgeschlossen. 

(4) Die Darstellung unserer Produkte im Online-Shop stellt nur einen unverbindlichen Katalog und kein 
rechtlich bindendes Angebot dar. 

(5) Durch seine Bestellung gibt der Vertragspartner eine verbindliche Willenserklärung ab. Bei 
Bestellung über den Online-Shop geschieht dieses durch das Eintragen von Waren im virtuellen 
Warenkorb und Absenden der Bestellung. Mit der Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt 
unsere Bestätigung, dass wir die Bestellung erhalten haben. Der Kaufvertrag wird jedoch erst mit einer 
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Waren geschlossen. 

(6) Wir sind berechtigt, dass durch die Bestellung vorliegende Vertragsangebot innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang anzunehmen. Die Annahme geschieht entweder schriftlich oder durch 
Auslieferung der Ware. 
 
 
§3 Preise und Zahlungsbedingungen 
 
(1) Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise und verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, frei 
Haus zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Preise sind in Euro festgesetzt und unser 
Vertragspartner hat seine Zahlungen in Euro zu leisten, falls nichts Abweichendes vereinbart ist. 
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(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen eintreten. Wir sind berechtigt, einen dem 
prozentualen Anteil des betroffenen Einkaufspreises am vereinbarten Preis verhältnismäßig 
entsprechend erhöhten Preis zu verlangen, wenn sich zwischen Vertragsabschluss und Ausführung des 
Auftrages der ölpreisgebundene Einkaufspreis der Rohstoffe stark erhöht. Besonders bei Aufträgen die 
später als zwei Monate nach Vertragsabschluss zu erfüllen sind oder aus von unserem Vertragspartner 
zu vertretenden Gründen erst später als zwei Monate nach Vertragsabschluss erfüllt werden können. 
Bei Dauerschuldverhältnissen haben wir dieses Recht auch dann, wenn zwischen Vertragsabschluss 
und Erfüllung eine kürzere als die zweimonatige Frist liegt. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) 
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug gelten die 
gesetzlichen Regeln. 

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Vereinbarte Skontoabzüge 
sind nur zulässig, wenn der Rechnungsbetrag innerhalb der angegebenen Frist für uns verfügbar ist. 
Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen ist 
nicht statthaft. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen Ansprüchen, die nicht auf 
demselben Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlossen, wenn diese Ansprüche von uns nicht 
anerkannt und nicht rechtskräftig festgestellt sind. 

(6) Soweit uns eine gültige Mail-Adresse des Kunden vorliegt, kann der Versand der Rechnung, 
Zahlungserinnerung und Mahnung per Email erfolgen. 
 
 
§4 Lieferung 
 
(1) Lieferfristen und -termine gelten nur dann als verbindlich, wenn dies von uns schriftlich bestätigt 
sind. In allen übrigen Fällen gelten sie stets als unverbindlich und als ungefähre Planung und nicht 
gegenüber dem Vertragspartner bindend, für den Eintritt unseres Lieferverzuges ist es erforderlich, 
dass der Kunde eine angemessene Nachfrist setzt. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Vertragspartners, insbesondere die richtige und vollständige Angabe 
der Lieferanschrift, voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3) Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und separat zu berechnen, sofern die 
Teillieferungen dem Vertragspartner zumutbar sind. Unser Vertragspartner kann Teillieferungen 
hingegen nicht verlangen, es sei denn, etwas anderes ist ausdrücklich vereinbart. 

(4) Lieferungen erfolgen nach unserer Wahl durch Bahn, Post, Spedition oder eigenen LKW in 
geeigneten Verpackungsmaterialien unserer Wahl. 

(5) Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, in dem der Vertragspartner mit seinen 
Verpflichtungen, innerhalb einer laufenden Geschäftsbeziehung auch aus anderen Verträgen, in 
Verzug ist oder die Voraussetzungen für den Beginn oder die Fortsetzung der Arbeiten nicht schafft. 
 
 
§5 Gefahrenübergang, Verzug und Transport 
 
(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens 
mit der Übergabe auf den Käufer über. Bei Lieferung geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung 
der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Personen oder Anstalt über. 
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(2) Wird der Versand auf Wunsch unseres Vertragspartners oder aus von unserem Vertragspartner zu 
vertretenden Gründen verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr unseres Vertragspartners. 
In diesem Falle geht die Gefahr mit unserer Anzeige der Versandbereitschaft auf unseren 
Vertragspartner über. Während des Verzugs des Vertragspartners, haften wir nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(3) Allein auf Wunsch unseres Vertragspartners und auf seine Kosten versichern wir den 
Liefergegenstand gegen alle von unserem Vertragspartner gewünschten und versicherbaren Risiken, 
insbesondere gegen Diebstahl und Transportschäden. Transportschadensfälle sind uns unverzüglich 
anzuzeigen, ferner hat der Empfänger bei Anlieferung sicherzustellen, dass die entsprechenden 
Ansprüche und Vorbehalte gegenüber dem Frachtführer angemeldet werden. 

(4) Soweit wir verpflichtet sind, Verpackungen zurückzunehmen, trägt unser Vertragspartner die 
Kosten für den Rücktransport der verwendeten Verpackung. 

(5) Lieferverzögerungen infolge höherer Gewalt, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Maschinenausfall, 
Materialmangel oder ähnlicher nicht in unserem Machtbereich und nicht von uns zu vertretender 
Umstände entheben uns für die Dauer der Behinderung von den eingegangenen 
Lieferverbindlichkeiten und berechtigen uns nach unserer Wahl zum Vertragsrücktritt, ohne dass 
jedoch der Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt wäre. Alle Ansprüche des Vertragspartners wegen 
verspäteter Lieferung, gleich aus welchem Grunde, sind ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen 
gelten auch dann, wenn die verzögernden Umstände bei unseren Lieferanten oder deren 
Unterlieferanten eintreten. Sofern derart bedingte Lieferverzögerungen länger als drei Monate 
andauern, ist unser Vertragspartner unter Ausschluss jeglicher weiterer Ansprüche berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht beschränkt sich auf den noch nicht erfüllten Teil des 
Vertrages, es sei denn, unser Vertragspartner hat an dem erfüllten Teil des Vertrages kein Interesse 
mehr. 
 
 
§6 Lieferqualität und Toleranzen 
 
(1) Die Qualität unserer Erzeugnisse ist von den zur Verfügung stehenden Rohstoffen abhängig. 
Qualitätsänderungen, Farbunterschiede und Gewichtsabweichungen sind deshalb nur dann von uns 
zu vertreten, wenn sie unter den gegebenen Verhältnissen vermeidbar gewesen wären. Geringfügige 
Abweichungen von Prospekten, Probelieferungen oder Mustern können grundsätzlich nicht 
beanstandet werden. 

(2) Eine Garantie für die Eignung der Ware für einen bestimmten Verwendungszweck wird nicht 
geleistet. Eigene Funktionsversuche sind notwendig! 

(3) Die Zusicherung von Eigenschaften oder die Übernahme von Garantien bedarf in jedem Fall einer 
ausdrücklichen und schriftlichen Vereinbarung. 

(4) Bei Kunststofferzeugnissen müssen wir uns aus technischen Gründen die hier handelsüblichen 
Schwankungen hinsichtlich der Materialstärke (±15%) und der Abmessungen (± 5%) der Erzeugnisse 
vorbehalten. Eventuelle Schwankungen in diesem Rahmen berechtigen nicht zur Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen, Ersatzleistungen und Abzug vom vereinbarten Preis. Die Lieferung einer 
geringen Menge fehlerhafter Ware (bis zu 2% der Gesamtmenge) kann nicht beanstandet werden. 

(5) Vorbehaltlich vorrangig vereinbarter Spezifikationen/Produktbeschreibungen gewährleisten wir, 
dass unsere Folien Ihre Eigenschaften 12 Monate lang behalten, wenn sie in Originalverpackung, 
lichtgeschützt (insbesondere Schutz vor UV-Strahlung), bei Temperaturen zwischen 15 bis 35 Grad 
Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 65% gelagert sind und nicht mit unangenehmen 
Gerüchen in Verbindung kommen. 
Eine darüber hinausgehende Beschaffenheitsvereinbarung ist nicht getroffen, so dass bei 
abweichenden Rahmenbedingungen und dadurch etwaig auftretenden Mängeln eine Gewährleistung 
des Lieferanten ausdrücklich ausgeschlossen ist. 
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(6) Lieferungen bis 10 % unter oder über der bestellten Menge sowie Abweichungen von Maßen, 
Gewichten, Abbildungen, Beschaffenheitsangaben und sonstigen Eigenschaften behalten wir uns vor, 
soweit die gelieferten Gegenstände hierdurch in ihrer Verwendungsfähigkeit nicht erheblich 
beeinträchtigt werden und für unseren Vertragspartner auch nicht aus sonstigen Gründen unzumutbar 
sind. Wir werden unsere Vertragspartner natürlich auf solche Änderungen hinweisen. 
 
 
§7 Beanstandung, Mängelhaftung und Schadensersatz 
 
(1) Der Vertragspartner ist verpflichtet, die von uns gelieferten Waren sofort zu überprüfen. 
Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der Ware beim Empfänger auf 
schriftlichem Weg uns gegenüber geltend gemacht werden. Maßgeblich ist der Eingang des 
Mängelschreibens bei uns. 

(2) Mängel eines Teils der Lieferung berechtigt nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Die 
untauglichen Stücke sind in diesem Fall, sofern unsere Einwilligung vorliegt, an uns zurückzugeben. 

(3) Unser Vertragspartner hat uns zu Untersuchungen, Feststellungen von Ansprüchen wegen Mängeln 
einer Sache oder eines Werkes auf Verlangen eine ausreichende Menge von nach seiner Ansicht 
fehlerhaften Teilen zur Prüfung durch uns oder Dritte zeitnah zur Verfügung zu stellen, wobei wir die 
Kosten der Versendung tragen. 

(3) Bei von uns anerkannten Mängeln können wir die beanstandete Ware nach unserer Wahl 
nachbessern oder Ersatz liefern bzw. den Gegenwert vergüten. Weitergehende Ansprüche wie 
Schadenersatz, Konventionalstrafen und dergleichen sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt grob 
fahrlässiges Handeln eines unserer Mitarbeiter vor. 

(4) Die Rechte unseres Vertragspartners wegen Mängeln der Sache bestimmen sich nach den 
gesetzlichen Regelungen mit der Maßgabe, dass unser Vertragspartner uns eine angemessene Frist zur 
Nacherfüllung von mindestens 4 Wochen einzuräumen hat, wobei es dem Vertragspartner 
vorbehalten bleibt, uns im Einzelfall eine angemessene Frist von weniger als 4 Wochen einzuräumen, 
sofern eine mindestens 4-wöchige Frist zur Nacherfüllung für ihn unzumutbar ist. 

(5) Mängelrügen entbinden den Vertragspartner nicht von seiner Verpflichtung zur pünktlichen 
Zahlung. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem 
Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu. 
 
(6) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der 
Freiheit unseres Vertragspartners, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung beruhen, ist weder 
ausgeschlossen, noch beschränkt. 
Haben wir den Schaden nur leicht fahrlässig verursacht, haften wir nur dann, wenn es sich um die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten handelt, und zwar beschränkt auf den vertragstypischen 
und vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Im übrigen sind Schadensersatzansprüche unseres 
Vertragspartners wegen Pflichtverletzung, unerlaubter Handlung oder sonstigem Rechtsgrund 
ausgeschlossen.  
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Fehlen von zugesicherten Eigenschaften 
und Beschaffenheiten, wenn und soweit die Zusicherung den Zweck hatte, den Vertragspartner vor 
Schäden, die nicht an der gelieferten Ware oder an der Leistung selbst entstanden sind, zu bewahren. 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.  
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten in jedem Falle auch für Folgeschäden. Die vorstehenden 
Haftungsausschlüsse gelten jedoch nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(7) Haftungsausschluss besteht auch für entgangenen Gewinn, Produktionsausfall sowie sonstige 
Vermögensschäden des Vertragspartners. 
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(8) Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche beträgt ein Jahr ab Kenntnis vom Schädiger und 
Schaden es sei denn, gesetzlich sind längere Verjährungsfristen zwingend vorgeschrieben. 

(9) Erweist sich eine Mängelrüge unseres Vertragspartners als unberechtigt, so hat unser 
Vertragspartner uns alle erforderlichen und angemessenen Aufwendungen zu ersetzen, die uns durch 
die Mängelrüge entstehen. 
 
 
§8 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Das Eigentum an den von uns gelieferten Sachen geht erst auf den Vertragspartner über, wenn er 
den Kaufpreis für die gelieferte Sache bezahlt hat, sämtliche Schadensersatzforderungen wegen 
Verzugs des Käufers mit der Kaufpreiszahlung erfüllt sind und sämtliche anderen, im Zeitpunkt der 
Lieferung unsererseits gegen den Vertragspartner aus der laufenden Geschäftsbeziehung bestehenden 
oder späteren Forderungen erfüllt sind. 

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Vertragspartners zurückzunehmen oder die Abtretung 
von Herausgabeansprüchen des Vertragspartners gegen Dritte zu verlangen, ohne dass wir zuvor oder 
zugleich unseren Rücktritt vom Vertrag erklären müssten. Insbesondere liegt in einer Zurücknahme 
oder Pfändung der Vorbehaltsware durch uns kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir erklärten 
dies ausdrücklich schriftlich. 

(3) Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne uns zu verpflichten. 
Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der von uns 
gelieferten Ware zum Rechnungswert der verwendeten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Werden 
unsere Waren mit anderen verwendeten beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache 
verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt unser Vertragspartner 
uns anteilmäßig das Miteigentum, soweit diese Hauptsache ihm gehört. Eine zum Erwerb des 
Eigentums oder Miteigentums durch uns etwa erforderliche Übergabe wird durch die schon jetzt 
getroffene Vereinbarung ersetzt, dass unser Vertragspartner die Sache wie ein Entleiher für uns 
verwahrt oder, soweit er die Sache selbst nicht besitzt, die Übergabe bereits jetzt durch Abtretung des 
Herausgabeanspruchs gegen den Besitzer an uns ersetzt. 

(4) Der Vertragspartner ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages 
(einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Vertragspartner 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Vertragspartner 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 

(5) Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware, solange sie unter Eigentumsvorbehalt steht, pfleglich 
zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

(6) Der Vertragspartner hat uns den Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware und auf die abgetretenen 
Forderungen sofort mitzuteilen. Etwaige Kosten von Interventionen oder deren Abwehr trägt der 
Kunde. 
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§9 Muster und Entwürfe, Schutzrechte Dritter 
 
(1) Soweit Muster und Entwürfe auf Wunsch des Vertragspartners von uns zur Verfügung gestellt 
werden, gelten die Muster und Proben als ungefähre Vorgabe für die spätere Produktion, es sei denn 
etwas anderes ist schriftlich vereinbart. 

(2) Mit der Erteilung des Produktionsauftrages seitens des Vertragspartners ist gleichzeitig die Freigabe 
der durch uns überlassenen Muster oder Proben für die Produktion erfolgt. 

(3) Soweit Muster und Entwürfe von uns zur Verfügung gestellt werden, behalten wir uns alle 
Urheberrechte, insbesondere das Vervielfältigungsrecht, vor. Trotz Bezahlung der Entwürfe durch den 
Besteller bleiben diese Rechte unser Eigentum. 

(4) Der Vertragspartner bzw. Besteller hat auf jeden Fall dafür einzustehen, dass durch die nach seinen 
Angaben hergestellten bzw. von ihm zur Verfügung gestellten Muster keine Urheber-, Warenzeichen- 
oder sonstige Rechte dritter Personen verletzt werden. 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns auf erste Anforderungen von jeglichen Ansprüchen Dritter 
freizustellen, sobald ihm derartige Ansprüche von uns bekannt gegeben werden. 
 
 
§10 Urheberrechte, Gerichtszuständigkeit, salvatorische Klausel, Schlussbestimmungen 
 
(1) An Kostenvoranschlägen, Berechnungen, Zeichnungen, Entwürfen, Formen, Mustern, Modellen, 
Kopien, Werkzeugen, Simulationen, Dateien und sonstigen Unterlagen oder Daten, die unser 
Vertragspartner unmittelbar von uns oder auf unsere Veranlassung von Dritten erhalten hat, stehen 
uns die uneingeschränkten Eigentums- und Urheberrechte zu. Unser Vertragspartner verpflichtet sich, 
solche Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Dritten in keiner Form zugänglich zu 
machen. 

(2) Sollten im Zuge unserer Entwicklungsarbeiten Ergebnisse, Lösungen oder Techniken entstehen, die 
in irgendeiner Weise schutzrechtsfähig sind, so sind allein wir Inhaber der hieraus resultierenden 
Eigentums-, Urheber- und Nutzungsrechte, und es bleibt uns vorbehalten, die entsprechenden 
Schutzrechtsanmeldungen im eigenen Namen und auf unseren Namen zu tätigen. 

(3) Leistungs-, Erfüllung- und Erfolgsort für sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertrag und der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden einschließlich der Zahlungspflichten des Kunden ist 
Weimar/Thüringen. 

(4) Für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus den Rechtsverhältnissen zwischen dem Kunden und uns, 
einschließlich ihrer Durchführung und etwaigen Beendigung ergeben, wird die ausschließliche 
Zuständigkeit des Landgerichts Erfurt vereinbart. Unabhängig hiervon sind wir auch berechtigt, den 
Kunden am Gericht seines Sitzes oder seiner Niederlassung oder am Gericht des Erfüllungsortes zu 
verklagen. 

(5) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Kaufrechts, 
insbesondere des UN-Kaufrechts und sonstiger internationaler Abkommen zur Vereinheitlichung des 
Kaufrechts. 

(6) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen 
widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 
 
 
Stand: 22.11.2023 


